
Wasserverband Krempermarsch, Am Wasserwerk 5, 25358 Horst

Für 

Neubaukunden

in unserem Verbandsgebiet

Anschluss Ihres Neubaus an die zentrale Wasserversorgung

BV:

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Sie erhalten auf dem Postweg:

• X Verbandssatzung inkl. Wasserbezugsrichtlinien und Technischer Anhang

• X Informationen über uns und unser Trinkwasser

• X Antrag auf Aufnahme als Verbandsmitglied 

• X Anmeldung einer Trinkwasseranlage nach DIN 1988

• X Ermittlung des Spitzendurchflusses nach DIN 1988

• X Maßtabelle über den Einbau von Schutzrohren für Wasserleitungsanschlüsse

• X Information über die  Werkstoffauswahl für die Trinkwasser-Hausinstallation

• X Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung.

Wenn uns nachstehende, mit (X) gekennzeichnete Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben vor-

liegen sowie die Vorauszahlung in Höhe der voraussichtlichen Anschlussbeiträge an die Verbands-

kasse überwiesen ist, kann der Bauwasseranschluss hergestellt  bzw. Ihr Neubau an die

zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden.

Weiterhin sind einzureichen:

➢  X   amtlicher Lageplan 1 : 500

➢  X   Flurkarte 1 : 2000

➢  X   Gebäudezeichnungen mit eingezeichneten Leitungen von Keller, Erdgeschoss 

  und Obergeschoss

➢  X   Antrag "Anmeldung einer Trinkwasseranlage" – vom Installateur auszufüllen

➢   X   Mitgliedsvertrag

Bitte senden Sie den Mitgliedsvertrag ausgefüllt und unterschrieben zurück.

➢   X   Sobald uns die oben angekreuzten Unterlagen vorliegen, 

➢    Mit diesem Schreiben

erhalten Sie den Vorauszahlungsbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Wasserverband Krempermarsch

Bankverbindung: Sparkasse Westholstein Kto.-Nr. 10 100 011 (BLZ 222 500 20)

IBAN: DE81 2225 0020 0010 1000 11 - SWIFT-BIC: NOLADE21WHO



Wasserverband Krempermarsch

Am Wasserwerk 5

25358 Horst (Holstein)

Anschluss des Neubaus an die zentrale Wasserversorgung

BV:

Kd.-/Verbr.St.-Nr.:

Terminabstimmung Trinkwasser-Hausanschluss

Bitte teilen Sie uns Ihre Wunschtermine für die Auftragsrealisierung frühestmöglich mit:

Herstellung Bauwasseranschluss:

Herstellung Hausanschluss:

Für die Herstellung des Trinkwasseranschlusses im Hausanschlussraum muss die 

Verlegetrasse frei sein. 

Wenn der Hausanschlussraum sich im Erdgeschoss befindet und bauseitig eine Sparten-

hauseinführung eingebaut wurde, erfolgt die Herstellung des Anschlusses, nachdem der 

Estrich verlegt ist.

Im Bereich der Hauseinführung darf kein Gerüst stehen. 

Bitte beachten Sie, dass die Verlegetrasse unserer Leitung nicht überbaut werden darf

(z.B. durch einen Carport oder Anbau).

Achten Sie weiterhin darauf, dass die Leitung vor Beschädigung geschützt ist.

Datum Unterschrift


